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Liquiditätsverordnung: Kein
überschiessendes Vorauspreschen 

Bei der Einführung der neuen Liquiditätsvorschriften für Banken ist keine Eile

angesagt. Auch sind über die internationalen Standards hinausgehende Auflagen

abzulehnen. Es braucht eine Atempause und eine Anpassung der neuen

Bestimmungen der Liquiditätsverordnung, dass ein Gleichschritt mit den

Bestimmungen des Basler Standards und den Standards in Europa sichergestellt

werden kann. Dabei ist sowohl der Inhalt als auch der Zeitpunkt der

Implementierung mit den wichtigsten Finanzplätzen abzustimmen.  
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